
 

 

 
 
 
 

     
An die Mitgliedsbetriebe  
An ihrem Sitz 

 
Bozen, 2. April 2020 
 
 
 

COVID-19 (2) 
  
  
  
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer! 
 
Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 17. März 2020 und teilen Ihnen mit, dass 
unser Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 26. März beschlossen hat, die Zahlung der 
Gebühren auf die bestehenden und auf die künftig ausgestellten Garantien mit 
sofortiger Wirkung auszusetzen. Die Zahlung wird bis zum 31.12.2020 bzw. bis zum 
jeweiligen Fälligkeitstermin jener Finanzierungen aufgeschoben, die noch vor 
Jahresende fällig werden.  
 
Wir weisen weiters darauf hin, dass Sie im Falle einer Stundung und/oder 
Verlängerung von bestehenden Darlehen Confidi nicht darüber informieren 
müssen. Confidi wird „von Amts wegen“ ihre Zustimmung den Vertragsbanken 
erteilen, um so eine möglichst rasche Abwicklung zu ermöglichen.    
 
Weiters helfen wir den Mitgliedsbetrieben sowohl über unsere Fonds als auch über 
den staatlichen Garantiefonds bei der Liquiditätsbeschaffung.  
Wir unterstützen Sie in jeglicher Bedarfssituation: mit ganz einfachen, aber auch 
mit sehr komplexen Lösungen und bieten Garantieleistungen für: 

- Mikrokredite bis 35.000,00 Euro 
- Vorschüsse auf Forderungen gegenüber öffentlichen Körperschaften und 

Stellen 
- Ratenfinanzierungen mit einem angemessenen tilgungsfreien Zeitraum 
- die vorübergehende Erweiterung der Kreditlinien  
- weitere Überbrückungslösungen. 

 
Wir bereits berichtet, arbeiten wir aktiv mit den Banken, dem Land Südtirol und den 
Wirtschaftsverbänden an der Beschleunigung der Verfahren und der raschen 
Garantie- und Kreditvergabe. Wir hoffen in Kürze neue Lösungen anbieten zu 
können, die eine möglichst einfache Inanspruchnahme ermöglichen.  
 
Für etwaige Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
 
       Confidi Südtirol 

    
 

 
 
 


